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Zolilnriftlüscheidungeu.
Der Bimdesrath hat in seiner Sitzung vom 10. März 

1898 (§ 149 der Protokolle) beschlossen, daß W n s ch m a s ch i e- 
nen für den häuslichen Gebrauch aus einem gefärbten höl­
zernen Gefäße, die durch zwei auf dem Deckel angebrachte, 
als Triebwerk dienende eherne Kammräder mittelst eines 
Hebeln in Bewegung gesetzt werden, der Verzollung nach 
Tarifnummer 13^ mit 30 Alk. für den 62 unterliegen. .

Maßgebend für diese Tarifirung war namentlich, daß die 
fragliche Waare nicht als eine Holzwaare in einzelnen 
Theilen in Verbindung mit Eisen im Sinne der Tarif- 
nummer 13k behandelt werden könne, daß vielmehr die 
Verbindung des Holzes mit Eisen sich als eine weitergehen­
de darstelle (Tarifnummer 13§), weil die an dem . Tckel 
der Wafchmafchiene vorhandenen Eisentheile- insbesondere 
die beiden als Triebwerk dienenden .Kammräder von so 
maßgebender Bedeutung für den Gebrauch seien, daß sie 
wesentli ch e Bestandtheile der Waschmaschiene bildeten 
und ihmn deshalb auch ein wesentlicher Einfluß auf die 
Tarifirung eingeräumt werden müsse.

Erlaß der Bremer Ober-Zoll-Direktion
cl. <k. Brennen, den 20. Januar 1898 No. 116 1

1. Schuhe aus blos geschwärztem, nicht weiter zuge­
richtetem lohgaren Leder, welche mit aufgesteppten durchkoch­
ten Spitzkappen versehen, sind, da sie hierdurch eine bessere 
Ausstattung erfahren haben, sind der Tarifnummer 21 <k —70 
Alk. vertragsmäßig 65 Mk. für den 62 — zu unterstellen.

2. Mit Tinte gefüllte Tintenfässer, die eine derar­
tige Konstruktion haben, daß sie nur mit der Füllung ein 
Handelsobjekt bilden, sind als eine aus verschieden tarifirten 
Bestandtheilen zusammengesetzte Waare anzusehen. Ihre 
Verzollung bestimmt sich daher gemäß Ziffer 3 6 der Vor­
bemerkungen zum amtlichen Waarenverzeichniß nach demjeni­
gen Bestandtheile, welcher der Waare ihren vorherrschenden 
Charakter verleiht, im vorliegenden Falle also nach den der 
Tarifnummer 10k unterstehenden Tintenfässern.

3. Zur Leitung elektrischer Strönie dienende Stränge, 
welche in der Weise hergestellt sind, daß zwei Bündel aus 
Kupserdraht zunächst je mit Banmwollfäden überspannen, 
dann mit einer isolirenden Hülle eus weichein Kautschnck um­
geben, so wiederum mit Banmwollgarn umflochten und 
schließlich durch ein schlauchartiges Geflecht von Seidenge- 
spinnst zn einem Strange vereinigt worden sind, unterliegen 
nach Ziffer 2 bei „Kabel" auf Seite 203 und nach Ziffer 
3 6 bei „Drahtwaaren" aus Seite 82 in Verbindung mit 
ver analog anwendbaren Vorschrift in Ziffer 4 bei „Draht" 
auf Seite 79 des amtlichen Warenverzeichnisses dem Zoll­
sätze von 30 Alk. der Tarisnummer 19 32. Die in ge­
wissen Abständen daran angebrachten, zur späteren Befesti­
gung der Stränge dienenden Jsolirröllchen aus Hartgummi 
ändern nichts an der Tarifirung.

4. Unter der Bezeichnung „bWiokis" kommt als Gnm- 
miersatz eine Waare in den Handel, welche aus einer krüm- 
lichen elastischen Masse von brauner Farbe und gummiähn- 
lichem Geruch besteht. Dieselbe besteht aus einer chemischen 
Verbindung von Leinöl und Schwefel und ist als chemisches 
Fabrikat zum Gewerbegebrauch, unter andern Artikeln des 
Amtlichen Warenverzeichnisses nicht genannt oder einbe­
griffen, nach Nr. 5 in des Zolltarifs zollfrei abzulassen.

5. Planimeter und ähnliche, vorzugsweise für Ver­
messungstechniker bestimmte Instrumente sind gemäß Anmer­
kung 6 zum Artikel „Instrumente und Jnstrumententheile" 
aus Seite 200 des Amtlichen Warenverzeichnisses nicht nach

Nr. 15 n 2 des Tarifs zollfrei zu lassen, sondern entweder 
nach Beschaffenheit ihres Materials zu behandeln oder nach. 
H 7 Ziffer 4 der Bestimmungen über die Tara dem Zoll­
sätze für die ihnen zur ferneren Aufbewahrung dienenden 
Etuis mit zu unterwerfen.

6. Unter der Deklaration „C h r 0 mo kar te n" oder 
„Re k lam e s a che n" eingehende Karten aus dünner Pappe 
von 15 oiv. Höhe und 12 oiv Breite, welche auf der einen 
Seite eine gedruckte Empfehlung des van Honten'schen Ka­
kaos und aus der anderen Seite in Farbendruck ein Spiel 
enthalten, dessen Spielregeln sich am Fuße der Seite ange­
geben finden und das in der am oberen Rande befindlichen 
Aufschrift als „vnv Hovkov's 86p>tvvi8^io1" bezeichnet ist, 
sind zu den aus Seite 211 des amtlichen Waarenverzeich- 
uisses genannten Visiten-, Adreß- und ähnlichen Karten aus 
Papier zn rechnen und nach Tarisnummer 27 k 2 mit 12 Mk. 
für den 62 zu verzollen.

7. Zugeschnittene und genähte Schuhe aus Filz, 
deren Sohlen an der Außenseite eine etwa 1 vvv dicke 
Schicht besitzen, die aus ein Tränken der Sohlflüche mit 
Kantschncklösnng oder Oelkomposition (einem Gemisch von 
Oel und Kautschnck) zurückzuführen ist, sind nicht als Filz­
schuhe in Verbindung mit Kautschnck zu behandeln, sondern 
gemäß der Ziffer 9 3 des Artikels „Schuhe" auf Seite 398 
des Amtlichen Warenverzeichnisses wie Kleider und Pntz- 
waaren aus Filz zn tarifiren.

Kreditiv ejen.
Die „Deutsche Zucker-Industrie" regt folgende Erleichte­

rung zur Ausnutzung auch des Znckersteuer-Kredits an:
Bekanntlich ist Brennereibesitzern, sowie Besitzern von 

Vranntwein-Privatlägern und von Branntwein-Reinigungs­
anstalten, die unversteuerten inländischen Branntwein in einem 
a n d e r n H e bebezirke, als dem ihres Wohnorts durch 
von ihnen für jeden einzelnen Fall, oder ein für alle Mal 
mit Vollmacht versehene Vertreter zum freien Verkehr abfer­
tigen lassen, gestattet, die dafür zu entrichtenden Abgabenbe- 
trüge auf Antrag auch dann mittelst Branntwein-Versen- 
dungsscheins auf das Amt ihres Wohnorts zur Erhebung 
überweisen zu lassen, wenn eine Versendung des Brannt­
weins dorthin auch nicht erfolgt. Die Zahlungsfrist soll 
auf die zur Uebersendnng und Vorlegung des Versendnngs- 
scheines bei dem Empfangsamte nothwendige Zeit beschränkt 
werden. Diese wichtige Erleichterung, welche die gehörige 
Ausnutzung des Stenerkredits gestattet, dürfte unbedenklicher 
Weise auch anderen Gewerben, u a. der Zuckeri nd u str i e 
und dem Zuckergroßhandel gemährt werden können. 
Den Eigenthümern resp. .Gesellschaften, welche an verschiede­
nen Orten und in verschiedenen Hanptamtsbezirken, Fabri­
ken besitzen, ist es unbequem, an beiden Hauptämtern 
Sicherheiten für sechsmonatlichen Zncker-Stenerkredit zu 
bestellen, da sie an jedem Ort nur nach Maßgabe der Sicher­
heiten den Kredit ausnutzen dürfen. Es würde weit einfacher 
sein, wenn dieser Kredit an einer Stelle angeschrieben und 
abgelöst und die Sicherheit dafür auch nur an einer Stelle 
geleistet würde. Auch den Zuckerr äffin eri en und Zucke r- 
gr 0 ß h an d l n ngen, die an verschiedenen Handelsplätzen 
Deutschlands Filialen haben, würde eine analoge Ein­
richtung zn statten kommen. Wir zweifeln nicht, daß eine 
solche Einrichtung der Zuckerindustrie und dem Zuckerhandel 
zugestanden werden würde, wenn in einem an die Central- 
Finanzbehörde zu richtenden Antrage das Bedürfniß nachge­
wiesen wird.


